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An die 
Bezieher 
des Rundbriefs 
zur Abschiebungshaft 
 
 
Rundbrief 01/2008-A 
 
 
Zu der mit dem Rundbrief 01/2008 veröffentlichten Entscheidung des Bundesverfas-
sungsgerichts vom 10. Dezember 2007 – 2 BvR 1033/06 – ist folgendes nachzutragen: 
 
Die im Rundbrief 01/2008 erfolgte Veröffentlichung beruht auf der von dem BVerfG ur-
sprünglich an die Beteiligten herausgegebenen Fassung. 
 
Inzwischen hat der Kanzleileiter des BVerfGs unter dem 18.01.2008 eine Korrektur her-
ausgegeben, welche in dem Kasten auf der nachfolgenden Seite dieses Rundbriefs (Sei-
te 5) im Wortlaut wiedergegeben ist. 
 
Der bislang veröffentlichte Text der Entscheidung des BVerfGs vom 10.12.2007 wurde 
entsprechend korrigiert. Gleichzeitig wurden einige durch mein Texterkennungspro-
gramm verursachte nicht relevante Übertragungsfehler mitbereinigt.  
 
Eine neue korrigierte Fasung ist in der Anlage beigefügt. Es wird gebeten, diese insge-
samt gegen die mit dem Rundbrief 01/2008 übersandte Fassung auszutauschen. 
 
In das Internet wird nur die korrigierte Fassung eingestellt.   
 
 
Düsseldorf, den 24. Januar 2008 
 
Mit freundlichen Grüssen 
Klaus Melchior 
Golzheimer Platz 9  
40474 Düsseldorf 
………………….. 
(Dateien aus stick RB-01/2008-A)  
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http://www.abschiebungshaft.de/BVerfG-vom-10-Dezember-2007.pdf
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